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innen in Liechtenstein tätig sind, erhalten keine
Bewilligung für den Zuzug des Ehemannes und der Kinder.
Ledige, verwitwete, gerichtlich getrennten oder
geschiedenen Ausländerinnen, die in Liechtenstein als
Arbeitnehmerinnen tätig sind, kann ausnahmsweise die
Bewilligung für den Zuzug ihrer Kinder erteilt werden,

sofern gewisse Voraussetzungen erfüllt sind.
Das während eines ordentlichen Aufentahltes einer
Ausländerin in Liechtenstein geborene aussereheliche
Kind der Ausländerin wird mit der Geburt in die
Aufenthaltsbewilligung der Mutter einbezogen.
Bei Familienbewilligungen an ausländische Arbeitnehmer

ist nur die Stellung des Ehemannes (Aufenthaltsbewilligung)

massgebend, nicht aber diejenige der
Ehefrau für die anderen Familienangehörigen, um
einen Zuzug der Familienangehörigen zu bewirken.
(Liechtensteiner Vaterland 12.2.1983)

AUS DER AUSLAENDERSTATISTIK VOM 31. DEZEMBER 1984

Aus der uns vom Amt für Volkswirtschaft in Vaduz
zugestellten Ausländerstatistik vom 31.12.1984 kann
entnommen werden, dass die Zahl der Ausländer in
Liechtenstein im vergangenen Jahr abgenommen hat.
Von den 9 ' 385 Ausländern waren 4'161 (44,3?o) Schweizer.

Der Bestand der Schweizerkplonie in Liechtenstein
änderte sich wie folgt: (Stichtag jeweils 31.De¬
zember

1980: 4*141 1983: 4*183
1981: 4*298 1984: 4*161
1982: 4*208

Die Ausländer nach Heimatstaat
Schweizer 4161 (4183) 44,3 %
Österreicher 2072 (2081) 22,1 %
Deutsche 1078 (1092) 11,5 %
Italiener 896 877) 9,5 %
Spanier 141 148) 1,5 %
Griechen 81 80) 0,9 %
Jugoslawen 292 288) 3,1 %
Türken 308 318) 3,3 %
andere 356 337) 3,8 %
Total 9385 (9404) 100 %

(Die Zahlen in Klammern sind diejenigen des Vorjahres).


	Aus der Auslaenderstatistik vom 31. Dezember 1984

